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Darlehensvertrag 

Zwischen dem  

Sportverein (SV) 1946 Waidhofen e.V., Mergerstsmühle 3, 86579 Waidhofen, (Darlehensnehmer)  

und Herrn / Frau, Firma ________________________________________________________  

(Gläubiger) wird folgender Darlehensvertrag geschlossen:  

1. Der Gläubiger gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von _________ Euro. Die Lauf-

zeit des Darlehens beginnt mit dem __________. Der Darlehensbetrag ist bis zum _______ auf das 

Spenden-Konto des Darlehensnehmers SV 1946 Waidhofen e,V, bei der Sparkasse AIC, IBAN: DE16 

7205 1210 0006 4144 86, BIC/SWIFT: BYLADEM1AIC, zu überweisen.  

2. Darlehenszweck ist die Ertüchtigung/Sanierung des Sportheim Mergertsmühle 3, 96579 Waidhofen, 

zur Nutzung als Trainings- und Wettkampfstätte sowie als Vereinszentrums des SV Waidhofen.  

3. Das Darlehen wird zinslos gewährt. Die erste Rückzahlungsrate ist nach vollständiger Sanierung gem. 

Sanierungsplan des Sportheim SV 1946 im April 2026 (zum 5. des Monats) fällig.  

4. Es wird eine tilgungsfreie Zeit bis 2026 vereinbart. Danach ist das Darlehen mit jährlich 20% des 

Darlehensbetrages zu tilgen. Die Tilgung ist jährlich ab 2026 zu entrichten, und zwar zum 05. April 

eines Jahres für die festgelegte Tilgungszeit von 5 Jahren (2027, 2028, 2029 und 2030)  

5. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Die Kündigung 

bedarf der Schriftform. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

6. Der Darlehensgeber kann das Darlehen mit einer Frist von ___Monaten kündigen. Die Kündigung 

bedarf der Schriftform. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

7. In beiderseitigem Einvernehmen kann das Darlehen ausnahmsweise in Notfällen teilweise oder gänz-

lich vorfristig zur Rückzahlung kommen.  

8. Das Darlehen ist samt Nebenforderungen ohne Kündigung sofort zur Rückzahlung fällig, wenn  

a) der Darlehensnehmer sich als Verein auflöst oder  

b) über das Vermögen des Darlehensnehmers Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 

wird und der Antrag nicht binnen einer Frist von drei Monaten zurückgenommen oder zurückgewiesen 

ist oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.  

9. Die Gläubiger erhalten unabhängig von ihrer Vereinsmitgliedschaft das Recht, an Mitgliederver-

sammlungen des Vereins teilzunehmen und auf Anforderung Abschriften von Protokollen der Mitglie-

derversammlungen zu erhalten, die im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen.  

Waidhofen, den  

Gläubiger       Darlehensnehmer 
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